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Dokument 5

Europäisches Übereinkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten
vom 29. April 1957 (Auszug )

KAPITEL I
Gerichtliche Beilegung

Artikel 1

Die Hohen Vertragschließenden Parteien werden alle zwischen ihnen entste¬
henden völkerrechtlichen Streitigkeiten dem Internationalen Gerichtshof zur
Entscheidung vorlegen , insbesondere Streitigkeiten über

a) die Auslegung eines Vertrags ;

b) eine Frage des Völkerrechts ;

c) das Bestehen einer Tatsache , die , wenn sie bewiesen wäre , die Verletzung
einer internationalen Verpflichtung bedeuten würde ;

d) Art und Umfang der wegen Verletzung einer internationalen Verpflichtung
geschuldeten Wiedergutmachung .

Artikel 18

Bei Streitigkeiten , die sowohl im Vergleichsverfahren zu regelnde Fragen als
auch gerichtlich beizulegende Fragen umfassen , ist jede am Streit beteiligte
Partei berechtigt , zu verlangen , daß die gerichtliche Entscheidung über die
Rechtsfragen dem Vergleichsverfahren vorausgeht .

Artikel 26

Falls der Schiedsvertrag keine entsprechenden Bestimmungen enthält oder ein
Schiedsvertrag nicht besteht , entscheidet das Schiedsgericht ex aequo et bono
unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorbe¬
haltlich der für die Parteien verbindlichen vertraglichen Verpflichtungen und
endgültigen Entscheidungen internationaler Gerichte .

KAPITEL IV
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 27

Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung

1) auf Streitigkeiten , die Tatsachen oder Verhältnisse aus der Zeit vor dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens zwischen den am Streit beteiligten Par¬
teien betreffen ;
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b) auf Streitigkeiten über Fragen die nach Völkerrecht in die ausschließlich
innerstaatliche Zuständigkeit fallen .

Artikel 29

(1) Fällt der Gegenstand einer Streitigkeit nach dem innerstaatlichen Recht
einer Partei in Zuständigkeit ihrer Gerichts - oder Verwaltungsbehörden , so
kann diese Partei Widerspruch dagegen erheben , daß die Streitigkeit einem in
diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren unterworfen wird , bevor die
zuständige Behörde innerhalb einer angemessenen Frist eine endgültige Ent¬
scheidung getroffen hat .

(2) Ist eine endgültige Entscheidung im innerstaatlichen Rechtsbereich ergan¬
gen , so ist es mit Ablauf von fünf Jahren nach dieser Entscheidung nicht mehr
zulässig , die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren in Anspruch
zu nehmen .

Artikel 31

(1) In allen Fällen , in denen die Streitigkeit Gegenstand eines Gerichts - oder
Schiedsgerichtsverfahrens ist , insbesondere , wenn die zwischen den Parteien
streitige Frage aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Hand¬
lungen herrührt , ordnet der Internationale Gerichtshof gemäß Artikel 41 seines
Status oder das Schiedsgericht so schnell wie möglich an , welche vorläufigen
Maßnahmen zu treffen sind . Die am Streit beteiligten Parteien sind verpflich¬
tet , diese Anordnung zu befolgen .

(2) Ist eine Vergleichskommission mit der Streitigkeit befaßt , so kann sie den
Parteien diejenigen vorläufigen Maßnahmen empfehlen , die sie für zweckdien¬
lich hält .

(3) Die Parteien enthalten sich jeder Maßnahme , die eine nachteilige Rück¬
wirkung auf die Durchführung der gerichtlichen Entscheidung oder des
Schiedsspruchs oder auf die von der Vergleichskommission vorgeschlagene
Regelung haben könnte und nehmen keinerlei Handlungen vor , die geeignet
sind , die Streitigkeit zu verschärfen oder auszudehnen .

Artikel 34

(1) Jede der Hohen Vertragschließenden Parteien kann bei Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde erklären , daß sie

a) das Kapitel III über das Schiedsverfahren oder

b) die Kapitel II und III über das Vergleichs - und das Schiedsverfahren nicht
anwenden wird .

(2) Eine Hohe Vertragschließende Partei kann sich nur auf diejenigen Bestim¬
mungen dieses Übereinkommens berufen , die sie selbst angenommen hat .
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Artikel 38

( 1) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkom¬
mens einschließlich solcher über die Einordnung der Streitigkeiten und die
Tragweite etwaiger Vorbehalte sind dem Internationalen Gerichtshof vorzule¬
gen . Jedoch kann der Einwand , eine Hohe Vertragschließende Partei sei in
einem bestimmten Fall nicht verpflichtet , eine Streitigkeit dem Schiedsverfah¬
ren zu unterwerfen , dem Internationalen Gerichtshof nur binnen drei Monaten
nach dem Zeitpunkt zur Entscheidung vorgelegt werden , zu dem die eine Partei
der anderen ihre Absicht notifiziert hat , das Schiedsverfahren in Anspruch zu
nehmen . Nach Ablauf dieser Frist ist das Schiedsgericht für die Entscheidung
über diesen Einwand zuständig . Die Entscheidung des Internationalen Ge¬
richtshofs ist für die mit der Streitigkeit befaßten Stellen bindend .

(2) Wird der Internationale Gerichtshof gemäß Absatz ( 1) angerufen , so tritt
bis zu seiner Entscheidung eine Unterbrechung des betreffenden Vergleichs¬
oder Schiedsverfahrens ein .

Artikel 39

( 1) Die Hohen Vertragschließenden Parteien werden der Entscheidung des
Internationalen Gerichtshofs oder dem Schiedsspruch des Schiedsgerichts in
jeder Streitigkeit , an der sie beteiligt sind , nachkommen .

(2) Erfüllt eine an einer Streitigkeit beteiligte Partei nicht die Verpflichtungen ,
die sich für sie aus einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs oder
einem Schiedsspruch des Schiedsgerichts ergeben , so kann sich die andere
Partei an das Ministerkomitee des Europarats wenden ; dieses kann , soweit es
dies für erforderlich erachtet , mit Zweidrittelmehrheit der zur Teilnahme an
seinen Sitzungen berechtigten Vertreter Empfehlungen aussprechen , um die
Durchführung der Entscheidung oder des Schiedsspruchs sicherzustellen .

Artikel 41

(1) Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung durch die Mitglieder des
Europarats auf . Es bedarf der Ratifizierung . Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt .

(2) Dieses Übereinkommen tritt mit dem Tag der Hinterlegung der zweiten
Ratifikationsurkunde in Kraft .

(3) Für jede Unterzeichnerregierung , die das Übereinkommen zu einem spä¬
teren Zeitpunkt ratifiziert , tritt es mit dem Tag der Hinterlegung ihrer Ratifi¬
kationsurkunde in Kraft .

(4) Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Eu¬
roparats das Inkrafttreten des Übereinkommens , die Namen der Hohen Ver¬
tragschließenden Parteien , die es ratifiziert haben , sowie jeder später erfolgen¬
de Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde .
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses
Übereinkommen mit ihrer Unterschrift versehen .

Geschehen zu Straßburg am 29 . April 1957 in englischer und französischer
Sprache , wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist , in einer
Urschrift , die im Archiv des Europarats hinterlegt wird . Der Generalsekretär
übermittelt jeder Unterzeichnerregierung eine beglaubigte Abschrift .
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